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SCHREIBEN VON SCHULTHEISS, LANDAMMAENNERN[BZW. AMMANN] UND RAE-
TEN [DER V KATH. ORTE] AN DIE VORDEROESTERREICHISCHE
REGIERUNG ZU FREIBURG IM BREISGAU

"Dass ein kleiner funken ein grosses feüwer erweken könne 3 und solches 3 da

ikme noch die narung zuo gelegt wird 3 oder von den Winden angeblasen 3 in so

hefftiges wüetten geratte 3 dass es weder den Eigenthumbs Herren noch dessen

naohbarschaft Verschone 3 ist es nit nur ein Sprüchwort 3 sonder wird durch gar

Vilfeltige erfahmuss mit höcher Fürsten und ständen 3 auch unzahlbaren parti-

cularen 3 erfolgten unerschetzlichen Schäden bestättiget . Eben ein solches hoch

schedliche feüwer ist die Ufruohr und auflähnung der Underthanen wider ihr

Obrigkeit 3 welche von gar geringem Ursprung ein grosse weittleüffigkeit er¬

wachset . Jnsonderheit 3 wan sie in ihrer Vermässenheit von andern unrüigen Gei¬

steren fomentiert und gesterkt wird 3 disen scheint nit gar ungleich zuo sein

das ienige 3 so unlengst bei den Underthanen des Herrn Hauptmarz Frantz Ludwigs

von Roll [Gerichtsherr ] zuo Bemauw an dem Rheyn in seinem Dorff Gansin¬

gen [ - diese Herrschaft lag in Vorderösterreich 3 Bernau hingegen in der Graf-
1

Schaft Baden - ] sich zuo getragen 3 den anfang und Verlauff rümen wir dis Orts

hauptsächlig nit an 3 allein wie wir vernommen 3 seind sälbige 3 zwar wenige 3

aber sehr haltstarrige [ !] Leüth also erbitteret und verhetzt , dass sie ihr

Unsinnigkeit mit gewaffneter hand wider ihre Herrschaft gar überhand -nämen

lassen 3 darbei es nit gebliben 3 sonder in disen ihren wüetten sie auch Unsere
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gantze Schweitzerische Nation so gar Unehrbarlich mit den allerergsten auch
Unchristelichsten Sohand und lesterungen angefochten und geschmächt3 welche
um respect willen wir allhier nit vermelden wollen3 solchen groben schimpf3
und von einem so leichtfertigen gesindlin Uns und dem gantzen Eidtgnossischen
stand widerfahme schendung unseren Ehren3 könten wir anderst nit als mit
höchster Empfindligkeit aufnämen3 und hätten darumb für die behörige Satisfac-
tion und ernstliche abstraffung solcher boshaften Leüthen woll gewüst ihren
Eigenthumbs Herren3 gägen Herrn Hauptman von Roll 3 welcher von dem durchleüch-

2
tigsten Ertzhaus [Habsburg -]Oesterich selbige Herrschaft [seit 1635]
keüfflich besitzet 3 anzusprechen 3 wan nit eben zuo gleicher zeit selbige trüw-
lose und rebellischer weiss gegen Jhne von aller schuldigen gehorsamb sich
abgeworffen3 welches dan aus allen Umbstenden leicht zuo Vermuotten3 wo sie
nit von anderwertiger Unguotter anstiftung hier zuo gesterkt werendt3 sie in
dise Eüsserste Vermässenheit von sich selbsten nit hätten wagen dörffen . Seind
derowegen gezwungen bei Ewer Herrligkeitten als der Hochansählichen Vor Oeste-
richischen Regierung mit gegenwärtigem einzukommen3 und Jhrem hochweisen nach-
dänken heimb zuo gäben3 ob in ansächen des so grossen Landverderplichen La¬
sters an sich selbst 3 und dan auch denen so wunderlichen leüffen ietziger Zei¬
ten der glichen gefärlichen Leüthen in ihren boshaften Verfahren der zäum
weitters zuo lassen 3 und solche Unehrbare und zum theill Unmöntschliche Schän¬
dungen gägen Ehrliebenden ständen zuo gedulden seien 3 gewüsslich haben dise
Verwägne lüth noch iemand anders zuo solchen Ehrlosen reden gägen den Eidgnös-
sischen Stand nit Ursach. Gelangt derowegen an Ewer Herrligkeitten unser . . .
ersuochen und bitten 3 durch ihr Hochansählichen einschlag alle . . . mitteil
bei zuo schaffen 3 dass dise abwürffige trüwlose Leüth mit allem Emst wider
zuo schuldiger Underthenigkeit gägen ihrer Oberkeit den Herren zuo Bemauw
vermögen3 und so Jemand sie in solcher Untrüw gesterkt haben möchte für bas-
hin durch Ewere Herrligkeitten grosse authoritet ebenmässig darvon ab und zur
gebür gehalten werdent . Und dardurch wir3 und mit Uns gantze Unsere Nation
bei gedachten Herrn zuo Bemauw als Jre natürliche Obrigkeit in krafft  seiner
erkauften Herrschaft rächten 3 die den gebräuchen gemässe Satisfaction erlan¬
gen mögendt3 und nit getrungen werdent umb solche unerträgliche Verschimpfung
Uns weiters bei Höcheren und allerhöchsten Ortten [gemeint Kaiser Leo¬
pol  d I . ] zuo erklagen 3 bis und so lang wir die nottwendige Vemüegung wär-
dent gefunden haben3 wie nur wir verhoffen 3 es wärdent Ewere Herrligkeitten
sälbsten ab solcher Unseres Standts grösseren beschimpfung ein grosses miss¬
fallen Empfinden3 und darumben auf das Eüsserste geneigt sein disem übell mit



allem seinen arihang aus der wurtzell abzuohälffen , als haben sie sich zuo be¬

stendig aufrichtiger und guotter Nachbarschaft gägen Uns zuo Versicheren ".

"lag . RaJoL̂ lcoution"
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Kopie - Glosse von anderer Hand - wohl von der Kanzlei Luzern für Ammann und
Rat von Stadt und Amt Zug -Beat Jakobi.  Zurlauben war damals Statt¬
halter - bestimmt . - AH 87 , 258 - 259
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